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Meldepflicht von Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen für Cyberangriffe 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) wurde einge-
laden, zur oben erwähnten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür bestens. 

Die KKJPD begrüsst die vorgesehene Einführung einer Meldepflicht für Betreiberinnen kritischer Inf-
rastrukturen bei Cyberangriffen und die damit verbundene Definition der Aufgaben des Nationalen 
Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) explizit. Die KKJPD erachtet dies als wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der Resilienz der Schweiz im Umgang mit Cyberbedrohungen. 

Die Unterstellung möglichst vieler Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen unter die neue gesetzliche 
Bestimmung erachten wir als wesentlich, um eine aussagekräftige Übersicht über Cyberangriffe er-
stellen, Betroffene bei der Bewältigung von Cyberangriffen unterstützen und weitere Betreiberinnen 
kritischer Infrastrukturen rechtzeitig und angemessen warnen zu können. 

Aufgrund der sehr heterogenen Landschaft bei den Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen weisen 
wir darauf hin, dass den Möglichkeiten und Eigenheiten der verschiedenen Organisationen ange-
messen Rechnung zu tragen ist. Wir erachten es deshalb als zielführend, dass der Bundesrat ge-
mäss Art. 74c namentlich für kleine Organisationen und solche, von denen nur ein geringes volks-
wirtschaftliches Schadenspotential ausgeht, eine Befreiung von der Meldepflicht vorsehen kann. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für zusätzliche Auskünfte 
gerne zur Verfügung. 
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 Freundliche Grüsse 

 

 

Fredy Fässler 
Präsident KKJPD 


